
Hausordnung La Cravache 

 

1. Tragen Sie Sorge zu allem – der nächste Mieter wird es Ihnen danken. 

 

2. Vor der Cravache darf am reservierten Tag maximal ein motorisiertes Fahrzeug 

parkiert werden. Die Fahrten zur Cravache sind minimal zu halten. Es ist im 

Schritttempo zu fahren. 

 

3. Es besteht ein Rauchverbot im Ofenhaus. Bitten Sie die Raucher nach draussen. 

Bitte keine Zigarettenstummel auf den Boden werfen – es stehen Aschenbecher  

zur Verfügung. 

 

4. Bitte im Freien nur die Gartenmöbel verwenden. Diese stehen Ihnen vom 15.4. bis 

15.10. zur Verfügung. Bitte stellen Sie nach Gebrauch sämtliche Tische und Stühle 

im Garten wieder an den ursprünglichen Platz zurück (unter die Plastikplane an der 

Seite der Cravache). 

 

5. Bitte verlassen Sie die Cravache und ihre Umgebung so, wie Sie diese antreffen 

wollen. Auch wenn Sie eine Endreinigung gebucht haben, beachten Sie bitte 

folgende Punkte: 

a. Sämtliches gebrauchtes Geschirr ist abzuwaschen und im Küchenschrank zu 

deponieren.  

b. Alle benutzten Tische sind mit einem feuchten Tuch abzuwischen.  

c. Den Kühlschrank bitte vollständig leeren. 

d. Die Asche vom Grill in den bereitstehenden Aschenbehälter füllen resp. auf 

einen Haufen zusammenschaufeln, falls sie noch heiss ist. 

e. Ihren Abfall können Sie in der Mülltonne beim Schulhaus entsorgen. Es sind 

keine Gebührensäcke nötig.  

Falls Sie die Cravache selber reinigen, ist zudem Folgendes zu beachten:  

f. Wurde der Backofen gebraucht, diesen bitte gründlich reinigen. 

g. Die Böden müssen in sauberem Zustand übergeben werden. Putzmaterial 

und Staubsauger befinden sich im Schrank hinter der WC-Türe. 

 

6. Bitte keine mitgebrachten Gegenstände, Lebensmittel, Holzkohle, Kerzen, etc. 

zurücklassen. Dekorationsmaterial ist zu entfernen. 

 

7. Beim Verlassen des Hauses müssen die Fenster und Türen geschlossen sein, 

Kochplatten und Backofen abgestellt. Der Heizkörper muss in der Position blau sein 

(Anleitung im Ofenhaus). Den Kühlschrank bitte nicht ausschalten. 

 

8. Schäden am Ofenhaus resp. an Geräten oder Inventar sind umgehend der 

Verwalterin zu melden. Für zerbrochenes Geschirr finden Sie die Preisliste in der 

Cravache. 

 

9. Diese Hausordnung ist integrierter Bestandteil des abgeschlossenen Mietvertrags. 

Liebefeld, Dezember 2017 


